
12. Juni 2019

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Bornheimer Kulturforum: Mitsingen 
am Rhein – Kölscher Nachmittag 
Sonntag, 07.07.2019, 17 Uhr,  
Weinkellerei Antwerpen,  
Rheinstraße 218, Hersel, Eintritt frei

Die Sitzungen und Veranstaltungen 
sind öffentlich. Sofern nicht ein 

 anderer Ort  angegeben ist, finden  
sie im Ratssaal des Bornheimer 

Rathauses, Rathaus straße 2,  
53332 Bornheim, statt.  

Weitere Informationen im  Internet 
unter www.bornheim.de oder  unter  

session.stadt-bornheim.de.

Bürgermeister

Sprechstunden

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

BürgerBüro
Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Energieberatung
Kostenlose Energieberatung 
der Klimaregion Rhein-Vor-
eifel in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale NRW 

im Rathaus der  
Gemeinde Alfter,

13. Juni 2019,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer: 45 Minuten.
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Störungsmeldung
24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung  
unter www.bornheim.de

Fraktionen
Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Ser-
vatiuscenter, Servatiusweg 
19-23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
 0 171 / 34 58 608
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Stadtbücherei

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Die Stadt Bornheim eröffnet am Sonntag, 23. Juni 2019, um 11 Uhr die Bornheimer Nebenschleife  
der „rheinischen Apfelroute“. Treffpunkt ist „Die Rasenrolle“ auf dem Ophof, Ophofstraße 4  

in Sechtem. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Amtliche Bekanntmachungen
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, 

Geschäftszeichen  61.h 2-7- 2015-1, Dortmund, den 3. Juni 2019

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen  
Erlaubnis zur Fortsetzung der Entnahme und Ableitung von  
Grundwasser für die Entwässerung des Tagebaus Hambach  

im Zeitraum 2020 – 2030“
Die RWE Power AG (Stüttgenweg 2, 50935 
Köln) hat im Zuge der Fortführung der 
Braunkohlengewinnung im Tagebau 
Hambach den Antrag auf „Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung 
der Entnahme und Ableitung von 
Grundwasser für die Entwässerung des 
Tagebaus Hambach im Zeitraum 2020 – 
2030“  gemäß § 8  Abs. 1, 9 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushalts gesetz WHG) bei der 
Bezirksregierung Arnsberg gestellt. 
Das Abbauvorhaben des Tagebaus Hambach 
ist 1978 begonnen worden. Landes-
planerische Grundlage dafür ist der 
Braunkohlenplan Hambach Teilplan 12/1. 
Die Umsetzung der landesplanerischen 
Vorgaben erfolgte durch die Zulassung des 
mittlerweile 3. bergrechtlichen Rahmen-
betriebsplanes für den Tagebau Hambach 
(vom 12.12.2014). 
Für die Gewinnung von Braunkohle im  
Tagebau muss der Grundwasserspiegel 
fortlaufend abgesenkt werden. Die Entnahme 
und Ableitung von Grundwasser bedarf einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Zuständig für 
das Verfahren ist gemäß § 19 Abs.2 WHG die 
Bezirksregierung Arnsberg als Bergbehörde. 
Das hier beantragte Wasserrechtsverfahren 
wurde vor dem 16.5.2017 eingeleitet. Daher 
ist gemäß § 74 „Übergangsvorschrift“  des 
Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) Grundlage für dieses Verfahren das 
UVPG in der Fassung vom 13.10.2016 (BGBl. 
I S. 2258), in Kraft getreten am 1.1.2017, 
gültig bis 15.5.2017.
Das Wasserrechtsverfahren ist nach § 3b 
UVPG i. d. bis zum 15.05.2017 geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 1 Nr. 1b) cc) 
der Verordnung über die Umwelt verträg-
lichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 
(UVP-V Bergbau) aufgrund von Art, Größe 
und Leistung des Vorhabens UVP-pflichtig. 
Der Benutzungstatbestand zur Fortschrei-
bung der bestehenden wasserrechtlichen 
Erlaubnis mit der beantragten Grundwasser-
entnahmemenge fällt unter die in Anlage 1 
„Liste „UVP-pflichtige Vorhaben““ unter 
der Vorhabensnummer  Nr.13.3.1 „Ent-
nehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten 
von Grundwasser oder Einleiten von Ober-
flächenwasser zum Zwecke der Grund-
wasser anreicherung, jeweils mit einem 
jähr lichen Volumen an Wasser von 10 Mio. 
m³ oder mehr“ aufgeführten Vorhaben.
Weitergehend ist für die geplante Erteilung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Hebung 
und Ableitung von Grundwasser (Sümpfung) 
des Tagebaus Hambach eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 
BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung 
entsprechend §§ 44 und 45 BNatSchG 
durchzuführen.
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 9 UVPG 
in der bis zum 15.5.2017 gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 73 Abs. 5 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG NRW) bekannt 
gemacht.
Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis 
mit den zugehörigen Unterlagen liegt für 
einen Monat in der Zeit vom 24.6.2019 bis 
einschließlich 23.7.2019 während der 
Dienststunden Montag bis Freitag 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr in der Stadtverwaltung der 
Stadt Bornheim (Rathausstraße 2, 53332 
Bornheim, Stadtplanungs- und Liegen-
schafts amt, Zimmer 407) zur Einsichtnahme 
aus.
Der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 
Bergbau und Energie in NRW, liegen 
Antragsunterlagen sowie umweltrelevante 
entscheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen betreffend das Vorhaben vor, 
die zur Einsicht für die Öffentlichkeit im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens aus-
gelegt werden. Dabei handelt es sich 
insbesondere um folgende umweltrelevante 
Unterlagen:
-  Wasserrechtlicher Fachbeitrag, zur Beur-

teilung der Einhaltung der Bewirt schaf-
tungsziele nach der EU- Wasser rahmen-
richtlinie

-  Umweltverträglichkeitsuntersuchung, zur 
Bewertung der Umweltauswirkungen

-  Untersuchung der FFH-Verträglichkeit 
(nach EU-FFH-Richtlinie)

-  Artenschutzrechtliche Untersuchung 
(nach BNatSchG)

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist, bis einschließ-
lich zum 6.8.2019 bei der Bezirks regierung 
Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie 
in NRW, Goebenstraße 25 in 44135 
Dortmund oder bei der Auslegungsstelle 
der Stadt Bornheim  (Rathausstraße 2, 
53332 Bornheim, Stadtplanungs- und 
Liegenschaftsamt, Zimmer 407) schriftlich 
oder zur Nieder schrift Einwendungen 
vorbringen. Mit Ablauf der Einwendungsfrist 
sind alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dieser Einwendungs-
ausschluss beschränkt sich nur auf das 
Verwaltungs verfahren.

Etwaige Einwendungen oder Stellung-
nahmen von Vereinigungen, die aufgrund 
einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechts-
behelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entscheidung nach § 74 
VwVfG NRW einzulegen, können ebenfalls 
bei den vorgenannten Stellen innerhalb der 
Einwendungsfrist vorgebracht werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Einwen-
dungs schreiben an die Antragstellerin zur 
Stellungnahme weitergegeben werden. Auf 
Verlangen der Einwender werden deren 
Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendungen erforderlich 
sind. Die datenschutzrechtlichen Hinweise 
zur Weitergabe der Einwendungen finden 
Sie auf der Homepage der Bezirksregierung. 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
themen/d/datenschutz/datenschutzrecht_
hinweise/index.php 
und unter https://www.bezreg-arnsberg.
nrw.de/ themen/w/wasserwir tschaf t_
b r a u n k o h l e g e w i n n u n g / h i n w e i s e _
datenschutz.pdf 

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind, können 
Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, oder die Vereinigungen die 
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden. 
Auch die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen kann in diesem Fall durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
später folgenden Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. 

Diese Bekanntmachung sowie der Antrag 
mit den zugehörigen Unterlagen können 
auch im Internet unter http://www.bezreg-
arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/index.
php eingesehen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag 
mit den zugehörigen Unterlagen ent-
sprechend der öffentlichen Auslegung erst 
ab dem 24.06.2019 auf der zuvor angegeben 
Internetseite eingesehen werden kann. 
Weiterhin ist zu beachten, dass gemäß § 27a 
Abs. 1 Satz 4 Verwal tungsverfahrens gesetz 
NRW der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen bei der Stadt Bornheim maß-
geblich ist.

Im Auftrag: gez. Günther

Kinder- und Jugendparlament 
Dienstag, 25.06.2019, 18 Uhr  

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 26.06.2019, 18 Uhr  

Seniorenbeirat 
Donnerstag, 27.06.2019, 15 Uhr,  
Raum 901 im Bornheimer Rathaus

Ausschuss für Schule, Soziales und  
demographischen Wandel  
Donnerstag, 27.06.2019, 18 Uhr 

Betriebsausschuss
Dienstag, 02.07.2019, 18 Uhr  

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs 
Bornheim -AöR- 
Mittwoch, 03.07.2019, 18 Uhr  

Umweltausschuss 
Donnerstag, 04.07.2019, 18 Uhr  
  
Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 10.07.2019, 18 Uhr  

Stadtrat
Donnerstag, 11.07.2019, 18 Uhr

Eröffnung der Bornheimer Neben-
route zur rheinischen Apfelroute
Sonntag, 23.06.2019, 11 Uhr,  
Gut Ophof, Ophofstraße 4, Sechtem

Betriebsausflug der Stadtverwaltung am 19. Juni
Nächste Woche Mittwoch, 19. 
Juni 2019, findet der Betriebs-
ausflug der Stadtverwaltung 
und des StadtBetriebs Bornheim 
statt. Die Stadtverwaltung bittet 
um Verständnis, dass die Dienst-
stellen an diesem Tag geschlos-
sen bleiben. Auch alle Kin-
dertagesstätten in städtischer 
Trägerschaft sind am 19. Juni 

geschlossen. Die Eltern wurden 
frühzeitig über den anstehenden 
Betriebsausflug informiert. 
Das HallenFreizeitBad Born-
heim hat an diesem Tag wie 
gewohnt geöffnet. Auch die 
Kurse der Volkshochschule 
Bornheim/Alfter finden wie üb-
lich statt; die VHS-Geschäftsstelle 
ist jedoch nicht besetzt.

Bei dringenden Anliegen ist der 
städtische Bereitschaftsdienst 
telefonisch unter 0172-874 08 
53 zu erreichen. Bei Rohrbrü-
chen, Schäden im Kanalnetz 
und zur Sicherstellung der Was-
serversorgung kann man die 
Störungs hotline des StadtBe-
triebs unter 02227 93 20 77 an-
rufen. Feuerwehr und Rettungs-

dienst sind wie immer erreich-
bar unter der Rufnummer 112, 
die Polizei unter 110. 
Am sogenannten „Brückentag“ 
am Freitag, 21. Juni 2019, sind 
die Dienststellen der Stadt-
verwaltung wie gewohnt von 
8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet; 
Bürgerbüro und Infocenter öff-
nen bereits um 7.30 Uhr.


